
Niederschrift 
über die 09. öffentliche Sitzung des Haupt-und Finanzausschusses am Donnerstag, dem 

09. Oktober 2014, um 20.00 Uhr, im Großen Kolleg der Horlofftalhalle in Echzell, Am Preulen 1 
 
Anwesend: 
Ausschussvorsitzender: Hans Hermann Stete 
sowie die Mitglieder: Sandra Ahrens, Ralf Winter, Dr. Jochen Degkwitz für 

Bettina Mühl, Martina Schild, Lars Friedrich  
vom Gemeindevorstand: Bürgermeister Wilfried Mogk, Erster Beigeordneter 

Werner Müller sowie die Beigeordneten Heinz 
Bernardelli, Hugo Reitz und Kurt Repp 

Nicht Anwesende: Ausschussmitglied Lothar Moßmann, entschuldigt, 
Beigeordneter Martin Rüb, entschuldigt, Beigeordneter 
Hans-Jürgen Hahn, entschuldigt 

Schriftführerin: Verwaltungsfachwirtin Olga Kern 
  
 
Ausschussvorsitzender Hans Hermann Stete eröffnet um 20.00 Uhr die 09. öffentliche Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses. Er begrüßt die Anwesenden und stellt neben der ordnungsgemäßen Ladung zur Sitzung die 
Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. 
 
Gegen die Tagesordnung werden keine Einwendungen erhoben, sie gilt damit als genehmigt. 
 
TOP 1: Haushaltssicherungskonzept 2014, Fortschreibung 
 Kindergartengebühren 
 

a. Betreuungsgebühren  
Die vorgelegte Gebührenkalkulation der Betreuungsgebühren für die Kindertagesstätten der Gemeinde 
Echzell in drei Variationen wird erörtert und diskutiert. Nach einer intensiven Beratung werden folgende 
Gebührensätze abgestimmt: 
 
Die monatliche Gebühr für die Betreuung von Kindern ab drei Jahren 
von bis zu sechs Stunden     120,-- Euro 
von bis zu acht Stunden     168,-- Euro 
von bis zu zehn Stunden     204,-- Euro 
 
Die monatliche Gebühr für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren 
von bis zu sechs Stunden     230,-- Euro 
von bis zu acht Stunden     348,-- Euro 
 
Weiterhin soll eine stetige Anpassung der Gebühr auf 40% der Netto-Platzkosten (nach Abzug der 
Landesförderung gem. § 32c HKJGB) im Haushaltssicherungskonzept festgeschrieben werden.  
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
b. Betreuungsart "Betreuung von 8 Stunden 30 Minuten ohne durchgehende Betreuung" in der 

Kindertagesstätte "Rappelkiste" 
Die jetzige Gebührensatzung sieht in der Tagesstätte "Rappelkiste" eine Betreuungsart "Betreuung von 
8 Stunden 30 Minuten ohne durchgehende Betreuung" vor. Die Satzung soll dahingehend geändert 
werden, dass diese Betreuungsart gestrichen wird und dafür auch für diese Kindertagesstätte eine 
Betreuungsart von bis zu 6 Stunden ohne Mittagessen vorgesehen wird.  
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 



c. Gebührenbefreiung für das zweite und jedes weitere Kind einer Familie 
Im § 2 Abs. 2 der Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der 
Gemeinde Echzell ist geregelt: „Besuchen gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie, die das dritte 
Lebensjahr vollendet haben, eine Kindertagesstätte der Gemeinde, werden für das zweite und jedes 
weitere Kind, das älter als drei Jahre ist, Betreuungsgebühren nicht erhoben." Diese Regelung soll wie 
folgt geändert werden: „Besuchen gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie eine Kindertagesstätte der 
Gemeinde, werden für das zweite Kind die Betreuungsgebühren um 50% ermäßigt und jedes weitere 
Kind Betreuungsgebühren nicht erhoben." 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

 
Der Vorsitzende schließt daraufhin um 21:50 Uhr die Sitzung. 
 
 Der Vorsitzende:     Die Schriftführerin: 
  
 
 
     (Stete)               (Kern) 


